
 
 
INHALT: Verordnung des Landkreises Pfaffenhofen an der Ilm zum 
Schutz freilebender Katzen (Katzenschutzverordnung-
KatzenschutzVO) 
______________________________________________________ 
 

Landratsamt 
 
 
Das Landratsamt Pfaffenhofen a.d. Ilm erlässt folgende Verordnung: 
 

Verordnung des Landkreises Pfaffenhofen an der Ilm zum 
Schutz freilebender Katzen  

(Katzenschutzverordnung – KatzenschutzVO) 
 

01.01.2020 
 
Auf Grund von § 13b des Tierschutzgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), das 
zuletzt durch Art. 1 G v, 17.12.2018 geändert worden ist, in Verbin-
dung mit § 11 der Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass von 
Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung –DelV) vom 
28.01.2014 (GVBl. S.22) BayRS 103-2-V wird verordnet:  
 

§ 1 Regelungszweck, Geltungsbereich 
 
(1) Diese Verordnung dient dem Schutz von freilebenden Katzen 

vor erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden, die auf eine 
hohe Anzahl dieser Katzen innerhalb des Gebietes einer Ge-
meinde/eines Marktes oder einer Stadt zurückzuführen sind. 

 
(2) Diese Verordnung gilt für die in Anhang 1 genannten Gebiete 

einer Gemeinde, eines Marktes oder einer Stadt im Landkreis 
Pfaffenhofen an der Ilm.  

 
§ 2 Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Verordnung ist eine  

 
1. Katze ein männliches oder weibliches Tier der Unterart Fe-

lis silvestris catus (Hauskatze), 
 

2. freilebende Katze eine Katze, die nicht oder nicht mehr von 
einem Menschen gehalten wird,  
 

3. Katzenhalterin oder Katzenhalter eine natürliche Person, 
die die tatsächliche Bestimmungsmacht über eine Katze in 
eigenem Interesse und nicht nur ganz vorübergehend aus-
übt und das wirtschaftliche Risiko des Verlusts des Tieres 
trägt,  
 

4. als Katzenhalter/in im vorstehenden Sinne gilt auch, wer 
freilebenden Katzen Futter zur Verfügung stellt (Obhutsver-
hältnis), oder auf dessen Grundstück der Aufenthalt von 
freilebenden Katzen geduldet wird, ohne dass dagegen ge-
eignete Maßnahmen unternommen werden,  
 

5. Halterkatze die Katze einer Katzenhalterin oder eines Kat-
zenhalters,  
 

6. freilaufende Halterkatze eine Halterkatze, der unkontrolliert 
freier Auslauf gewährt wird und die nicht weniger als 5 Mo-
nate alt ist.  

 
§ 3 Kastrations-, Kennzeichnungs- und  

Registrierungspflicht für freilaufende Halterkatzen 
 
(1) Freilaufende Halterkatzen sind von ihren Katzenhalterinnen und 

Katzenhaltern durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt zu kast-
rieren und mittels Mikrochip oder Ohrtätowierung eindeutig und 
dauerhaft zu kennzeichnen sowie zu registrieren.  
 
 

 
(2) Die Registrierung erfolgt, indem neben den Daten des Mikro-

chips oder der Ohrtätowierung Name und Anschrift der Katzen-
halterin oder des Katzenhalters in das kostenfreie Haustierregis-
ter von Tasso e.V. oder in das kostenfreie Haustierregister des 
Deutschen Tierschutzbundes (FINDEFIX) eingetragen werden. 
Die Katzenhalterin oder der Katzenhalter hat dabei seine Er-
laubnis zu erteilen, dass das jeweilige Haustierregister Behörden 
zur Halterfeststellung die hinterlegten Daten übermitteln darf.  
 

(3) Der Gemeinde/dem Markt oder der Stadt ist auf Verlangen ein 
Nachweis über die durchgeführte Kastration und Registrierung 
vorzulegen.  
 

(4) Von der Kastrationspflicht nach Absatz 1 können auf Antrag 
durch die Gemeinde/den Markt oder die Stadt Ausnahmen zuge-
lassen werden. Die übrigen Bestimmungen hinsichtlich der 
Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht in den Absätzen 1 
bis 3 bleiben unberührt.   

 
(5) Eine von der Katzenhalterin oder dem Katzenhalter personen-

verschiedene Eigentümerin oder ein personenverschiedener Ei-
gentümer hat die Ausführungen der Halterpflichten nach Absatz 
1 bis 3 zu dulden.  

 
§ 4 Maßnahmen gegenüber  

Katzenhalterinnen und Katzenhaltern 
 
(1) Wird eine entgegen § 3 Absatz 1 unkastrierte Halterkatze von 

der Gemeinde/dem Markt oder der Stadt oder einer oder ei-
nem von ihr Beauftragten im Gemeinde-/Markt- oder Stadtge-
biet angetroffen, soll der Katzenhalterin oder dem Katzenhal-
ter von der Gemeinde/dem Markt oder der Stadt aufgegeben 
werden, das Tier kastrieren zu lassen. Bis zur Ermittlung der 
Katzenhalterin oder des Katzenhalters kann die Katze durch 
die Gemeinde/dem Markt oder die Stadt oder einer oder ei-
nem von ihr Beauftragten in Obhut genommen werden. Ist zur 
Ergreifung der Katze das Betreten eines Privat- oder Be-
triebsgeländes erforderlich, sind die Grundstückseigentümer 
oder Pächter verpflichtet, dies zu dulden und die Gemein-
de/der Markt oder die Stadt oder eine oder einen von ihr Be-
auftragten bei einem Zugriff auf die Katze zu unterstützen. Mit 
der Ermittlung der Katzenhalterin oder des Katzenhalters soll 
unverzüglich nach dem Aufgreifen der Katze begonnen wer-
den. Dazu ist insbesondere eine Halterabfrage bei den in § 3 
Absatz 2 genannten Registern zulässig.  
 

(2) Ist eine nach Absatz 1 angetroffene unkastrierte Halterkatze 
darüber hinaus entgegen § 3 Absatz 1 nicht gekennzeichnet 
und registriert und kann ihre Halterin oder ihr Halter nicht in-
nerhalb von 48 Stunden identifiziert werden, kann die Ge-
meinde/der Markt oder die Stadt die Kastration auf Kosten der 
Katzenhalterin oder des Katzenhalters durch eine Tierärztin 
oder einen Tierarzt durchführen lassen. Nach der Kastration 
soll die Katze wieder in die Freiheit entlassen werden. Die 
Entlassung in die Freiheit soll an der Stelle erfolgen, an der 
die Katze aufgegriffen worden ist.  

 
(3) Eine von der Katzenhalterin oder dem Katzenhalter personen-

verschiedene Eigentümerin oder ein personenverschiedener 
Eigentümer hat die Maßnahmen nach Absatz 1 und 2 zu dul-
den.  
 

§ 5 Maßnahmen gegenüber freilebenden Katzen 
 
(1) Die Gemeinde/der Markt oder die Stadt oder eine von ihr Be-

auftragte oder ein von ihr Beauftragter kann freilebende Kat-
zen kennzeichnen, registrieren und kastrieren lassen. Zu die-
sen Zwecken darf die freilebende Katze in Obhut genommen 
werden. Nach der Kastration kann die Katze wieder in die 
Freiheit entlassen werden. Die Entlassung in die Freiheit soll 
an der Stelle erfolgen, an der die Katze aufgegriffen worden 
ist.  
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(2) Ist für Maßnahmen nach Absatz 1 das Betreten eines Privat- 

oder Betriebsgeländes erforderlich, gilt § 4 Absatz 1 Satz 3 
entsprechend.  

 
§ 6 Antrag  

 
(1) Eine Gemeinde/ein Markt oder eine Stadt, der bzw. dem es nach 

Umsetzung anderer Maßnahmen mit unmittelbarem Bezug auf 
freilebende Katzen nicht gelungen ist, die Anzahl fortpflanzungs-
fähiger Katzen und damit verbundenem Katzenleid zu reduzie-
ren, beantragt bei der Kreisverwaltungsbehörde die Aufnahme in 
Anhang 1 dieser Verordnung. Der Antrag ist schriftlich zu stellen 
und muss die folgenden Angaben enthalten: 
 

a) eine aussagekräftige Dokumentation, aus der sich 
ergibt, dass eine hohe Katzenpopulation (Kolonien 
freilebender Katzen) existiert und damit einhergehen-
de Tierschutzprobleme in Form von Schmerzen, Lei-
den, Schäden bestehen; hierbei sind die Anzahl der 
betroffenen Katzen, sowie die festgestellten Tier-
schutzprobleme möglichst genau zu bezeichnen;  

 
b) eine genaue Bezeichnung des betroffenen Gebietes, 

z.B. durch die Benennung der es umgrenzenden Stra-
ßen, Wege oder Plätze, natürlichen Gegebenheiten 
oder Gemarkungsgrenzen, oder durch eine Bezeich-
nung der dazu gehörenden Grundstücke nach Stra-
ßen- und Hausnummern oder Flurstücknummern; fer-
ner ist ein Ortsplan beizufügen, in dem das beantragte 
Schutzgebiet eingezeichnet ist;  
 

c) eine Auflistung der Maßnahmen, insbesondere solcher 
mit unmittelbarem Bezug auf die freilebenden Katzen, 
die im Vorfeld ergriffen wurden, um eine Populations-
minderung zu erreichen (z.B. der Ansatz „Einfangen-
Kastrieren-Freisetzen“, Informationskampagnen mit 
dem Flyer des Bayerisches Staatsministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz „Kastration von Katzen ist 
Tierschutz“ oder ähnliche Maßnahmen);  

 
d) die Feststellung, dass die ergriffenen Maßnahmen für 

eine dauerhafte Populationsverminderung nicht aus-
reichend waren. Soweit möglich, sind auch die Gründe 
hierfür anzugeben. 

 
(2) Die Kreisverwaltungsbehörde prüft, ob entsprechende Regelun-

gen erforderlich und verhältnismäßig sind und nimmt die Ge-
meinde/den Markt oder die Stadt nach Abwägung der mit der 
Anordnung verfolgten öffentlichen Interessen und der entgegen-
stehenden Grundrechte der Tierhalter und -eigentümer in den 
Anhang 1 dieser Verordnung auf. Eine Aufnahme ist nur bei sol-
chen Gebieten zulässig, wo nachweislich eine entsprechende 
Problematik besteht, mildere Mittel unwirksam waren und die 
Abwägung ergeben hat, dass öffentliche Interessen überwiegen. 
 

(3) Die Aufnahme neuer Gebiete wird ortsüblich bekanntgemacht. 
 

(4) Sind die Gründe für Maßnahmen nach dieser Verordnung in 
einer Gemeinde/einem Markt oder eine Stadt nicht mehr gege-
ben, so beantragt die Gemeinde/der Markt oder die Stadt unver-
züglich die Löschung in Anlage 1 dieser Verordnung. Die Kreis-
verwaltungsbehörde aktualisiert daraufhin Anlage 1 dieser Ver-
ordnung.  

 
§ 7 Inkrafttreten 

 
Die Verordnung tritt am 01.01.2020 in Kraft.  

 
 

Pfaffenhofen, den 18.12.2019 
 
Martin Wolf, Landrat 
 
 
Anlage 1 s. nächste Spalte 
 
 
 
 
 
 

Anhang 1 zu § 1 Absatz 2 der Verordnung des Landkreises  
Pfaffenhofen an der Ilm zum Schutz freilebender Katzen  

 
 

Gebietskörperschaft Genaue Bezeichnung des Gebiets 
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Tag der Veröffentlichung: 19.12.2019 


